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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.07.1962

Norm

EKHG §5 IIB

Rechtssatz

Verleiht ein Halter sein Kraftfahrzeug (KFZ), so bleibt seine Halterhaftung auch dann bestehen, wenn der Entleiher das

Kraftfahrzeug unbefugt einem Dritten zur Benutzung für eigene Zwecke überläßt.

Veröff: VersR 1962,725

Schlagworte

*D*, Auto
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